
  1 von 2 

www.ris.bka.gv.at 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2021 Ausgegeben am 16. Februar 2021 Teil II 

72. Verordnung: Änderung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes 
betreffend Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Deckung 
von Fixkosten durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes 
GmbH (COFAG) 

72. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend 
Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten durch die 
COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) geändert wird 

Aufgrund des § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes, BGBl. I Nr. 51/2014, zuletzt geändert durch das 
18. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 44/2020, wird im Einvernehmen mit dem Vizekanzler verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes 
betreffend Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten durch die 
COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG), BGBl. II Nr. 225/2020, wird wie folgt 
geändert: 

1. Punkt 3.1.5 des Anhangs zur Verordnung lautet: 
 „3.1.5 zum Zeitpunkt der Antragstellung darf kein Insolvenzverfahren anhängig sein. Dies gilt nicht für 

Unternehmen, für die ein Sanierungsverfahren gemäß der §§ 166 ff des Bundesgesetzes über das 
Insolvenzverfahren (Insolvenzordnung – IO), RGBl. Nr. 337/1914, eröffnet wurde;“ 

2. Punkt 3.1.6 lautet: 
 „3.1.6 das Unternehmen darf sich am 31. Dezember 2019 oder bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr 

am Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres, das vor dem 31. Dezember 2019 endet, nicht in 
Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Z 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) befunden haben. Bei der 
Beurteilung, ob ein Unternehmen in Schwierigkeiten (UiS) vorliegt, sind Maßnahmen, die das 
Eigenkapital des Unternehmens stärken, wie beispielsweise Zuschüsse der Gesellschafter, und 
die bis zum Zeitpunkt des Antrags auf Gewährung des Fixkostenzuschusses erfolgt sind, noch zu 
berücksichtigen. Liegt ein UiS vor, bei dem es sich um ein Klein- oder Kleinstunternehmen 
gemäß der KMU-Definition des Anhangs I zur AGVO handelt, so kann dem Unternehmen 
dennoch ein Fixkostenzuschuss gewährt werden, sofern es nicht Gegenstand eines 
Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht ist. Liegt ein UiS vor, bei dem es sich um kein 
Klein- oder Kleinstunternehmen gemäß der KMU-Definition des Anhangs I zur AGVO handelt, 
so kann dem UiS ein Fixkostenzuschuss nur in Entsprechung der jeweils anzuwendenden De-
minimis Verordnung gewährt werden. Dabei sind die jeweils geltenden Höchstbeträge unter 
Berücksichtigung der Kumulierungsregeln zu beachten. Der allgemeine Höchstbetrag beträgt 
entsprechend der Verordnung Nr. 1407/2013 (De-minimis VO) EUR 200.000, für Förderung der 
Straßengüterverkehrstätigkeit EUR 100.000. Im Anwendungsbereich der Verordnung 
Nr. 1408/2013 (De-minimis VO Landwirtschaft), abgeändert durch die VO Nr. 316/2019, beträgt 
der Höchstbetrag EUR 20.000; im Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 717/2014 (De-
minimis VO Fischerei) EUR 30.000;“ 

3. Durch diese Ergänzungen wird die Nummerierung des ursprünglichen Punktes 3.1.6 geändert und 
lautet nun 3.1.7. 
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4. In Punkt 3.2.1 wird nach der Wortfolge „BGBl. I Nr. 107/2017“ der Beistrich gestrichen und 
stattdessen das Wort „sowie“ eingesetzt; weiters wird nach der Wortfolge „BGBl. Nr. 281/1990“ der 
Beistrich durch einen Strichpunkt ersetzt und die nachfolgende Wortfolge „und Non Profit-
Organisationen, die die Voraussetzungen der §§ 34 bis 47 BAO erfüllen, sowie deren nachgelagerte 
Unternehmen;“ gestrichen und in den Punkt 3.2.5 verschoben. 

5. Punkt 3.2.5 lautet somit: 
 „3.2.5 Non-Profit-Organisationen, die die Voraussetzungen der §§ 34 bis 47 der 

Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, erfüllen, sowie deren nachgelagerte 
Unternehmen und Unternehmen, die Zahlungen aus dem Non-Profit-Organisationen 
Unterstützungsfonds beziehen;“ 

Blümel 
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